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Sefugniffe aus ber ftanb gegeben. SaS ift jebodj nidßt
ber gall; audy jefct, mit ber neuen Serfaffung, ßatte ber
Staat bie SIRöglidjfeit, gegen ©rjeugniffe ber Sßreffe ein-
jufeßreiten. Slnftelle ber genfurfommiffion trat baS

Sreßgefejj bom 9. gebraar 1832, baS bem Staat unb ben
SJiribaten immer erlaubte, gegen tie Sreffe öorgugeßen.
SaS Sreßgefet^ ift eine abftraßterte, entperföntidjte
genfurfommiffion, mobei aber gu betonen ift, bah oie
Slntoenbung beS SßreßgefefceS bei toeitem toeniger ßäufig
borfam als bie Eingriffe ber genforen. Sie Unter-
brücfung ber freien SÜceimmgSäußerang, bie ben genforen
im alten ariftofratifcßen Staat geläufig toar, ift in ber
moberaen geit eine Unmöglicßfeit getoorben. SaS Sreß-
gefefc ift tooßl nie gebraudßt toorben gum ©infcßreiten
gegen bie fadßlidße Sleußerang einer Slnfidßt. ©S bot biel-
meßr bie SIRöglidjteit, Singriffe meift affeftiber SRatur, bie
ben Staat toirflidß gefäßrben ober bie Sribatperfonen
irgenbtoie fdßäbigen fonnten, gu aßnben.

II. genfur unb 3eltung§toefen.

SernS geitung toäßrenb ber SIRebiation toaren ftöpf»
nerS „©emeinnüfeige Sdßtoeigerifdße SRadjridßten". SRadj

ftöpfnerS Sob im gaßr 1813 ging baS Slatt an ©. SBtjß
über unb mürbe bon ißm bis in bie SReftauration ßinein
gefüßrt. Sie „gemeinnü^igen SRadßridßten" erlofdßen im
September 1817. Surg gubor mar ftelbmannS „©uro»
päifdße geitung" att ißte Seite getreten. ftelbmannS
Slatt bereitete aber ben Seßörben biel Serbruß unb
tourbe am 28. SIRärg 1818 toieber aufgeßoben. Son ba an
toar ber „Sdßtoeigerfreunb" bie eingige geitung in Sem.
@r ßatte fdßon bon 1814 an als „©emeinnüfciger SolfS»
unb SanbeSbote für alle Santone" eriftiert. SBon 1816 an
ßieß er „Sdßtoeigerfreunb". ©r erfdßien bis gum 31. SIRärg

1829. Som September 1830 an tourbe ein neues Statt
ßerauSgegeben, bie „SReue Slllgetnehte Sdßtoeigergeitung".
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Befugnisse aus der Haud gegeben. Das ist jedoch nicht
der Fall; auch jetzt, mit der neuen Verfassung, hatte der
Staat die Möglichkeit, gegen Erzeugnisse der Presse ein»

zuschreiten. Anstelle der Zensurkommission trat das
Preßgesetz vom 9. Februar 1832, das dem Staat und den
Privaten immer erlaubte, gegen i^.e Presse vorzugehen.
Das Preßgesetz ist eine abstrahierte, entpersönlichte
Zensurkommission, wobei aber zu betonen ist, daß die
Anwendung des Preßgesetzes bei weitem weniger häufig
vorkam als die Eingriffe der Zensoren. Die Unter»
drückung der freien Meinungsäußerung, die den Zensoren
im alten aristokratischen Staat geläufig war, ist in der
modernen Zeit eine Unmöglichkeit geworden. Das Preß»
gesetz ist wohl nie gebraucht worden zum Einschreiten
gegen die sachliche Aeußerung einer Ansicht. Es bot viel»
mehr die Möglichkeit, Angriffe meist affektiver Nawr, die
den Staat wirklich gefährden oder die Privatpersonen
irgendwie schädigen konnten, zu ahnden.

II. Zensur und Zeitungswesen.

Berns Zeiwng während der Mediation waren Höpf>
ners „Gemeinnützige Schweizerische Nachrichten". Nach
Höpfners Tod im Jahr 1813 ging das Blatt an G. Wyß
über und wurde von ihm bis in die Restauration hinein
geführt. Die „gemeinnützigen Nachrichten" erloschen im
September 1817. Kurz zuvor war Heldmanns „Euro»
päische Zeitung" an ihre Seite getreten. Heldmanns
Blatt bereitete aber den Behörden viel Verdruß und
wurde am 28. März 1818 wieder aufgehoben. Von da an
war der „Schweizerfreund" die einzige Zeiwng in Bem.
Er hatte schon von 1814 an als „Gemeinnütziger Volks»
und Landesbote für alle Kantone" existiert. Von 1816 an
hieß er „Schweizerfreund". Er erschien bis zum 31. März
1329. Vom September 1830 an wurde ein neues Blatt
herausgegeben, die „Neue Allgemeine Schweizerzeitung".
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gür furge geit — bom 1. Sluguft 1815 bis gum 28.
September 1816 — tourbe in Sera aud) eine frangöfifdße
geitung, bie „©agette be Seme", gebrüdt. SIlS gtoeite
geitung neben ben ertoäßnten erfcßien baS „SBodjenblatt"
toäßrenb ber gangen SReftaurationSgeit. SiefeS toar aber
feine politifcße geitung, fonbern nur ber offizielle
Slngeiger für SBern. ©S Ibttrben toäßrenb beS größern Seils
ber SReftauration alfo immer nur gtoei geitungen neben»
einanber gebrüdt, abgefeßen bon ben ©pifoben ber
„©uropäifdßen geitung" unb ber «Gazette de Berne».
SIRit biefen bernifdjen SBlättern ßätte bie genfurfommiffion
feine gu große Slrbeit geßabt. Sodß erfttecfte ficß ißre
Sätigfeit in biefer Segießung biel roeiter; aucß bie „aus»
länbifdßen" Slätter tourben in ber Sommiffion gelefen
unb fontrolliert. Unter auSlänbifdjen geitungen tourben
fotooßl biejenigen anberer eibgenöffifdßer Drte als aud)
biejenigen frember Sänber berftanben.

Sie toidßtigera auSlänbifcßen geitungen tourben burdß
bie genfurfommiffion abonniert, gm ganuar 1813
ßielt fie folgenbe Slätter: Sie „Stilgemeine geitung"
(tooßl bon SlugSburg), ben „Defterreidjifdßen Seobadßter",
baS «Journal de l'Empire» unb baS «Journal de
Bibliographie». SBäßrenb ber SReftauration fdjeint baS Slbon-
nieren frember geitungen außer ©ebraudß gefommen

ju fein, eS tourbe toaßrfdßeinlicß nidßt meßr für nötig
eradßtet, toeil man fidß fidjer füßlte in ber SRuße ber
SReaftion.

©S foll nun guerft auf bie SIRaßnaßmen beS genforS
gegen bie einßeimifeßen geitungen eingegangen merben.

Sie Slrt unb SBeife, toie eine geitung gefdßrieben
toerben mußte, tourbe bom genfor biftiert, unb bie

ffinfteng berfelben ßing bon feinem SIRadßttoort ab. Sllle

fllagen gegen eine geitung tourben bem Sßräfibenten ber
genfurfommiffion gugefdßicft, ber in leidßtem gälten
»on ficß aus, in toicßtigem Singen mit ©intoilligung
fetner Sorgefefeten feine Serfügungen traf.
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Für kurze Zeit — vom 1. August 1815 bis zum 28. Sep»
tember 1816 — wurde in Bern auch eine ftanzösische

Zeiwng, die „Gazette de Berne", gedruckt. Als zweite
Zeitung neben den erwähnten erschien das „Wochenblatt"
während der ganzen Restaurationszeit. Dieses war aber
keine Politische Zeitung, sondern nur der offizielle An»
zeiger für Bern. Es wurden während des größern Teils
der Restauration also imnier nur zwei Zeitungen neben»
einander gedruckt, abgesehen von den Episoden der
„Europäischen Zeiwng" und der « Musette cke Lerne ».

Mit diesen bernischen Blättern hätte die Zensurkommission
keine zu große Arbeit gehabt. Doch erstreckte sich ihre
Tätigkeit in dieser Beziehung viel weiter; auch die „aus»
ländischen" Blätter wurden in der Kommission gelesen
und kontrolliert. Unter ausländischen Zeitungen wurden
fowohl diejenigen anderer eidgenössischer Orte als auch

diejenigen ftemder Länder verstanden.
Die wichtigern ausländischen Zeiwngen wurden durch

die Zensurkommission abonniert. Jm Januar 1813
hielt sie folgende Blätter: Die „Allgemeine Zeitung"
(wohl von Augsburg), den „Oesterreichischen Beobachter",
das «>7«urrl»,I cke I'Lmpire» und das «tournai cks Libli«-
Kraptue». Während der Restauration scheint das Abon»

meren ftemder Zeitungen außer Gebrauch gekommen
zu sein, es wurde wahrscheinlich nicht mehr für nötig
erachtet, weil man sich sicher fühlte in der Ruhe der
Reaktion.

Es soll nun zuerst auf die Maßnahmen des Zensors
gegen die einheimischen Zeiwngen eingegangen werden.

Die Art und Weise, wie eine Zeiwng geschrieben
werden mußte, wurde vom Zensor diktiert, und die

Existenz derselben hing von seinem Machtwort ab. Alle
Klagen gegen eine Zeiwng wurden dem Präsidenten der
Zensurkommission zugeschickt, der in leichtern Fällen
von sich aus, in wichtigern Dingen mit Einwilligung
seiner Vorgesetzten seine Verfügungen traf.



SBie ftatf bie SIRacßt ber genfur toäßrenb ber SIRebiation

getoadßfen toar, geigt fidß in ben Seratungen über bie
gortfüßtung ber „Scßtoeij. ©emeinnüfe. SRacßridßten"
bei ftöpfnerS Sob im ganuar 1813. Ser Staatsrat fteltte
bamalS ber genfurbeßörbe bie grage, ob bie ©rfcßeinung
einer geitung in Sem überßaupt ratfam fei. Siefe
grageftellung toar natürlidj burdß bie unraßige außen»

politifdje Sage beftimmt. Sie genfurfommiffion
belaßte biefe grage, unb gtoar in erfter Sinie mit ber Se-
grünbung, baß baS Sublifunt ßeutjutage ein gntereffe
an ben öffentlidßen Singen ßabe, bem SRedßnung ge»

tragen toerben muffe, grüßer fei biefeS gntereffe nur
ben „SRegierungSgliebern" unb ben „ßödßften Stänben"
jugefommen. SarauS ift erfidßtlidß, baß bie ftanjöfifdje
SRebolution nidßt fpurloS borübergegangen toar. ©S ift
boeß tooßl als eine ffeine Sdßtoenfung nadß ber Seite
bemofratifeßer Srinjipien ßin ju beuten, toenn eine
ariftofratifdße SRegierungSbeßörbe baS SRedjt beS SolfeS,
fidß mit öffentlidßen Singen ju befdßäftigen, anerfannte.

SlnbererfeitS toar aber bie genfurfommiffion beinaße
gejmungen, bie fterauSgabe einer geitung ju bemitligen,
meil fie toußte, baß bie girfulation auSlänbifdjer
geitungen in Sem faum ju berßinbern getoefen toäte.
gn ber fterauSgabe einer eigenen geitung faß fie ein
SDJittel, bie fremben ju berbrängen; audß mar eine
bernifeße geitung innerßalb ißreS SIRadjtbereidjeS, nidßt
aber eine auSlänbifdße. Ser Staatsrat befeßloß jufolge
biefeS SortragS ber genfurbeßörbe, baß eine geitung
in Sern ju betoilligen fei. Ser SRebaftor berfelben
mußte ein S&tent löfen toie bie übrigen Sudjbruder.
SiefeS eine Satent tourbe ©ottlieb SBtjß, Slrtillerie»
ßauptmann, berließen. Srei anbere Setoerber, Dr Senoit,
g. ©mft bon SRomainmötier unb Dberftleutnant Sßel-
lung, tourben abgetoiefen. Unter SBtjßenS Seitung naßm
bie Dualität ber „©emehtnüfeigen Scßmeij. SRadßricßten''
bebeutenb ab. gn ben lefeten gaßren ißreS ©rfcßeinenS

Wie stark die Macht der Zensur während der Mediation
gewachsen war, zeigt sich in den Beratungen über die
Fortführung der „Schweiz. Gemeinnütz. Nachrichten"
bei Höpfners Tod im Januar 1813. Der Staatsrat stellte
damals der Zensurbehörde die Frage, ob die Erscheinung
einer Zeitung in Bern überhaupt ratsam sei. Diese
Fragestellung war natürlich durch die unruhige außen»
politische Lage bestimmt. Die Zensurkommission be»

jahte diese Frage, und zwar in erster Linie mit der Be»

gründung, daß das Publikum heutzutage ein Interesse
an den öffentlichen Dingen habe, dem Rechnung ge»

tragen werden müsse. Früher sei dieses Interesse nur
den „Regierungsgliedern" und den „höchsten Ständen"
zugekommen. Daraus ist ersichtlich, daß die ftanzösische
Revolution nicht spurlos vorübergegangen war. Es ist
doch wohl als eine kleine Schwenkung nach der Seite
demokratischer Prinzipien hin zu deuten, wenn eine
aristokratische Regierungsbehörde das Recht des Volkes,
sich mit öffentlichen Dingen zu beschäftigen, anerkannte.

Andererseits war aber die Zensurkommission beinahe
gezwungen, die Herausgabe einer Zeitung zu bewilligen,
weil sie wußte, daß die Zirkulation ausländischer Zei»
tungen in Bem kaum zu verhindem gewesen wäre.
Jn der Herausgabe einer eigenen Zeitung sah sie ein
Mittel, die fremden zu verdrängen; auch war eine
bemische Zeitung innerhalb ihres Machtbereiches, nicht
aber eine ausländische. Der Staatsrat beschloß zufolge
dieses Vortrags der Zensurbehörde, daß eine Zeiwng
in Bern zu bewilligen sei. Der Redaktor derselben
mußte ein Patent lösen wie die übrigen Buchdrucker.
Dieses eine Patent wurde Gottlieb Wyß, Artillerie»
Hauptmann, verliehen. Drei andere Bewerber, Dr Benoit,
F. Emst von RomainmStier und Oberstleutnant Thel»
lung, wurden abgewiesen. Unter Wyßens Leiwng nahm
die Qualität der „Gemeinnützigen Schweiz. Nachrichten"
bedeutend ab. Jn den letzten Jahren ihres Erscheinens
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fant bie gaßl bet ßerauSfommenben SRummern immer
meßr, fo baß fidß bie SRegierung 1817 genötigt faß, ein«

angreifen.
Sdßon längft madjte fidß im ©eßeimen SRat ein „im-

petatibeS SebürfniS" nadj einer im guten Sinne ge-
fdßriebenen Semerjeitungx) bemerfbar. SRatSßerr Semß.
SRub. b. SieSbadj, ber Sräfibent ber genfurfommiffion,
trat beStoegen in Unterßanblttngen mit Sßrofeffor ftelb-
mann in Slarau. Siefer follte bie SRebaftion biefer
geitung übemeßmen. ftelbmann, öon ©eburt Seutfdjer,
toar Srofeffor an ber ftanbelSabteilung ber SantonS«
fcßule Slarau unb baneben SRebaftor beS auSlänbifdßen
Seils ber „Slarauer geitung". ©ben 1817 tourbe bie
ftanbelSabteilung ber SantonSfdßule gefdßloffen, fo baß
ftelbmann ftellenloS tourbe. gn ben Unterßanblungen
entfpradß ber ©eßeime SRat in Sem ftelbmannS gorbe-
rangen in meitem SIRaß. SReben bet SRebaftion ber neuen
geitung follte er an ber Slfabemie eine Srofeffur für
StaatStoiffenfdßaften erßalten mit 1600 granfen jäßr-
ltdßer Sefolbung. Set ©eßeime SRat betpflidßtete fidj
ju einer Sergütung, toenn nidßt eine beftimmte gaßl
©jemplare ber geitung abgefefet toerben fönnten2).
Sogar Sorfdßüffe tourben ftelbmann getoäßrt für eine
SReife nadß Seutfeßlanb jur Slnfnüpfung ber nötigen
Sejießungen unb für ben SranSport feines ftauSratS
nadß SBern. Sie Serufung als Srofeffor betoirfte eine
SluSeinanberfefeung mit bet Suratel ber Slfabemie.
Ser Sanjler SDhttadß toieS toaßtfdjeinlidß bie gumutung
beS ©eßeimen SRateS, ftelbmann ein Sitularpatent als
Srofeffor ber Sameraltoiffenfdjaften jufommen ju laffen,
jurüd als getoaltfamen ©ingriff in bie Slngetegenßeiten

?'
i SKanual beS gefjeimen SRatS 6, 207. Som 28. Sanuar 1817.

Slm ©nbe jebeS 3<»lJreS follten fo bielmal 16 granfen ber«
gutet roerben, als Sotyresotroimemente bis jur Slbonnentenjafjl
»on 400, unb fobiel mal 8 granfen, als foldje bon 400 bis 800
Slbonnenten fehlten.

Wcurä «lernet J>i|d)fnbudf 1932 6
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sank die Zahl der herauskommenden Nummern immer
mehr, so daß sich die Regierung 1817 genötigt sah, ein»

zugreifen.
Schon längst machte sich im Geheimen Rat ein „im»

peratives Bedürfnis" nach einer im guten Sinne ge»
schriebenen Bernerzeitung ') bemerkbar. Ratsherr Bernh.
Rud. v. Diesbach, der Präsident der Zensurkommission,
trat deswegen in Unterhandlungen mit Professor Held»
mann in Aarau. Dieser sollte die Redaktion dieser Zei>
tung übernehmen. Heldmann, von Geburt Deutscher,
war Professor an der Handelsabteilung der Kantons»
schule Aarau und daneben Redaktor des ausländischen
Teils der „Aarauer Zeiwng". Eben 1817 wurde die
Handelsabteilung der Kantonsschule geschlossen, so daß
Heldmann stellenlos wurde. Jn den Unterhandlungen
entsprach der Geheime Rat in Bern Heldmanns Forde»
rungen in weitem Maß. Neben der Redaktion der neuen
Zeiwng sollte er an der Akademie eine Professur für
Staatswissenschaften erhalten mit 1600 Franken jähr»
licher Besoldung. Der Geheime Rat verpflichtete sich

zu einer Vergütung, wenn nicht eine bestimmte Zahl
Exemplare der Zeiwng abgesetzt werden könnten").
Sogar Vorschüsse wurden Heldmann gewährt für eine
Reise nach Deutschland zur Anknüpfung der nötigen
Beziehnngen und für den Transport seines Hausrats
nach Bern. Die Berufung als Professor bewirkte eine
Auseinandersetzung mit der Kuratel der Akademie.
Der Kanzler Mutach wies wahrscheinlich die Zumuwng
des Geheimen Rates, Heldmann ein Tiwlarpatent als
Professor der Kameralwissenfchaften zukommen zu lassen,
zurück als gewaltsamen Eingriff in die Angelegenheiten

> Manual des geheimen Rats S, 207. Vom 28. Januar 1817.
Am Ende jedes Jahres sollten so vielmal IS Franken ver»

gütet werden, als Jahresabonnemente bis zur Abonnentenzahl
von 400. und soviel mal 3 Franken, als solche von 400 bis 800
Abonnenten fehlten.

Reuei Berner Taschenbuch 1S32 «
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ber Slfabemie. Sie SlReimmgSberfdßiebenßeiten finb
nirgenbS protofolliert, aber man fann auf fie fdßließen,
meil ber Sangler SIRutadß nadß ber Serufung ftelbmannS
bemiffionierte.1)

Ser ©eßeime SRat mußte balb einfeßen, baß biefe jum
Seil erjmungene Serufung ftelbmannS ein SIRißgriff
mar. Sdjon bie erfte SRummer bes StatteS, baS unter
bem SRamen „©uropäifdße geitung" erfcßien, ertoedte
Seforgniffe. Seiber toar ber genfor toäßrenb beS SradeS
beS erften ©remplareS gerabe abtoefenb. Ser neue
SRebaftor enthüllte fidß als Seilneßmet an ber „Dppo»
fition ber Sdjreibetoett gegen bie SRegenten unb SRe»

gierungen", er naßm offenfidjttidß teil an ber „Sammlung
aller toirflidjen ober beratenden Slagen ber Sluftlärer
gegen bie befteßenben Orbnungen unb ©efefee" *).
Sie erften SRügen tourben nodß allgemein geßalten. Ser
Sßräfibent ber genfurfommiffion tourbe aufgeboten,
bem fterauSgeber nodßmalS ehtgufcßärfen, baß baS Slatt
bienen muffe „ber Slufredjterßaltung ber ©ranbfäfee
bon göttlidßen unb menfcßlicßen SReeßten, baS Suum
cuique, bon bürgertidjer Drbnung, nadß melcßer ein
geber in bem ißm angetoiefenen Sreife gufrieben unb
gtüdlidß leben lann, toenn "r nicßt geinb feiner eigenen
unb ber SBoßlfaßrt anbere; nadj bem jagt unb ßafdßt,
toaS außer feinem Sreife liegt"»). Slud) tourbe eS ftelb«
mann ftrengftenS berboten, ficß in auSlänbifdße Serß&tt«
ntffe eingumifdßen; er follte nur Satfadjen beridßten,
toie eS bie Serorbnung borfdßrieb. "

ftelbmann toar eben bon gang anSgefprodßener
liberaler ©efinnung. SaS fpradß ficß flar aus ht einer

*) Sietje barüber griebr. J&aag: 2>te tjofjen Sdjulen ju Sern
in ibrer gefdjtdjtlidjen ©ntwidlung bon 1528—1834. S. 185. —
2)erfelbe: ©rinnerungen aus ber SReftaurationSjeit. ®ie ©uro»
päifcije Seitung, im SReuen Serner 2tofdjenbud) 1903, S. 76 bis
93. — d. Surffarb, Äanjler Slbratjam griebridj bon SKutad)
1765-1831. ©.247 ff.

¦) äRanual beS geheimen 9tat8 7, 18—20. 4. Suli 1817.
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der Akademie. Die Meinungsverschiedenheiten sind
nirgends protokolliert, aber man kann auf sie schließen,
weil der Kanzler Mutach nach der Berufung Heldmanns
demissionierte.')

Der Geheime Rat mußte bald einsehen, daß diese zum
Teil erzwungene Berufung Heldmanns ein Mißgriff
war. Schon die erste Nummer des Blattes, das unter
dem Namen „Europäische Zeitung" erschien, erweckte

Besorgnisse. Leider war der Zensor während des Druckes
des ersten Exemplares gerade abwesend. Der neue
Redaktor enthüllte sich als Teilnehmer an der „Oppo>
sition der Schreibewelt gegen die Regenten und Re»

gierungen", er nahm offensichtlich teil an der „Sammlung
aller wirklichen oder vermeinten Klagen der Aufklärer
gegen die bestehenden Ordnungen und Gesetze"').
Die ersten Rügen wurden noch allgemein gehalten. Der
Präsident der Zensurkommission wurde aufgeboten,
dem Herausgeber nochmals einzuschärfen, daß das Blatt
dienen müsse „der Aufrechterhalwng der Grundsätze
von göttlichen und menschlichen Rechten, das Suurn
«vckyne, von bürgerlicher Ordnung, nach welcher ein
Jeder in dem ihm angewiesenen Kreise zufrieden und
glücklich leben kann, wenn er nicht Feind seiner eigenen
und der Wohlfahrt andere, nach dem jagt und hascht,
was außer seinem Kreise liegt" '). Auch wurde es Held»
mann strengstens verboten, sich in ausländische Verhält»
nisse einzumischen; er sollte nur Tatsachen berichten,
wie es die Verordnung vorschrieb. ^

Heldmann war eben von ganz ausgesprochener
liberaler Gesinnung. Das sprach sich klar aus in einer

') Siehe darüber Friedr. Haag: Die hohen Schulen zu Bem
in ihrer geschichtlichen Entwicklung von 1623—1834. S. 186. —
Derselbe: Erinnerungen aus der Restaurationszeit. Die Euro»
pöische Zeitung, im Neuen Berner Taschenbuch 1903, S. 76 bis
93. — E.Burkhard, Kauzler Abraham Friedrich von Mutach
1766—1831. S. 247 ff.

') Manual des geheimen Rats 7, 13—2«. 4. Juli 1817.
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Stelle ber erften SRummer ber „Suropäifdßen geitung",
too er über bie Serßältniffe in Seutfdjtanb fpridjt:
„©leidß toie ben alten SßriefterbefpotiSmuS nur bie neue
mititärifcße gürftenmadjt befiegen fonnte, fo muß biefe
wieberum allmälig ben etoigen ©efefeen ber Sernunft,
SBaßrßeit unb ©eredjtigfeit toeicßen unb ßulbigen. Unb
baß bieS gefdßeße ift fatßegorifdßer gmperatiö ber geit.
©ebieterifdj öertangt biefe ©ntfernung jeglicßer SBillfür;
unb mit einem SBorte: SerfaffungSmäßige Sefdßränfung
ber StaatSgetoalt unb gürftenfdßaft, auf baß bei ber
öoflenbeten SluSlebung jeglidjeS ©ingeinen eine ©nt»

toidlung möglidj toerbe nadß allen SRabien" J).
ftelbmann trug feine Stnficßten leibenfdßaftSloS unb in gutem
Stil bor, aber bie liberale ©efinnung, toenn fie audß

gemäßigt toar, fdßimmerte überall burdß. SaS mußte
naturgemäß gu gufammenftößen mit ben Seßörben
füßren. ©S ftellt fidß immer mieber bie grage: SBarant
tourbe ftelbmann nadj Sern berufen, ba man bodj feine
©efinnung fennen mußte? ©r toar SRebaftor ber in
Sera fo berßaßten „Slarauergeitung"; baS ßätte eine
SBarnung für ben ©eßeimen SRat fein follen. ©S ift
möglidß, bah ber ©eßeime SRat mußte, baß baS Serßält-
nis ftelbmannS gu feinem Sluftraggeber Sauerlänber
nidßt immer gut mar2). Siefe SiSßarmonie mit bem
liberalen Sauerlänber ermutigte öielleicßt bie bernifdje
Seßörbe, ftelbmann anguftellen.

Sie oben ertoäßnten gurecßttoeifungen fdßeinen nicßt
biel gefradßtet gu ßaben. ftelbmann ßörte bor altem
nicßt auf, fidj polemifdß in bie politifdßen Serßältniffe
beS SluSlanbeS eingulaffen. gnfolgebeffen trafen bie
Slagen auSlänbifdßer ©efanbter beim Sdßultßeißen ein.
guerft befdjmerte fidß bon OIrt), ber ©efanbte SatjeraS.

») ©uropäifdje 3eitung. l.Suli 1817.
*) Sietje barüber: Dr Sllbert Srugger, ©efdjidjte ber Starauer

3ettung 1814—1821. %afdyenbud) ber tjiftorifdjen ©efenfdßaft
beS ÄantonS Slargau. Sß-1914. S. 137 unb 138.
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Stelle der ersten Nummer der „Europäischen Zeitung",
wo er über die Verhältnisse in Deutschland spricht:
„Gleich wie den alten Priesterdespotismus nur die neue
militärische Fürstenmacht besiegen konnte, so muß diese
wiederum allmälig den ewigen Gesetzen der Vernunft,
Wahrheit und Gerechtigkeit weichen und huldigen. Und
daß dies geschehe ist kathegorifcher Imperativ der Zeit.
Gebieterisch verlangt diese Entfernung jeglicher Willkür;
und mit einem Worte: Verfassungsmäßige Beschränkung
der Staatsgewalt und Fürstenschaft, auf daß bei der
vollendeten Auslebung jegliches Einzelnen eine Ent>
Wicklung möglich werde nach allen Radien"'). Held»
mann trug seine Ansichten leidenschaftslos und in gutem
Stil vor, aber die liberale Gesinnung, wenn sie auch

gemäßigt war, schimmerte überall durch. Das mußte
naturgemäß zu Zusammenstößen mit den Behörden
führen. Es stellt sich immer wieder die Frage: Warum
wurde Heldmann nach Bern berufen, da man doch seine
Gesinnung kennen mußte? Er war Redaktor der in
Bern so verhaßten „Aarauerzeitung"; das hätte eine

Warnung für den Geheimen Rat sein sollen. Es ist
möglich, daß der Geheime Rat wußte, daß das Verhält»
nis Heldmanns zu seinen: Auftraggeber Sauerländer
nicht immer gut war"). Diese Disharmonie mit dem
liberalen Sauerländer ermutigte vielleicht die bernische
Behörde, Heldmann anzustellen.

Die oben erwähnten Zurechtweisungen scheinen nicht
viel gefruchtet zu haben. Heldmann hörte vor allem
nicht auf, sich polemisch in die politischen Verhälwisse
des Auslandes einzulassen. Infolgedessen trafen die
Klagen ausländischer Gesandter beim Schultheißen ein.
Zuerst beschwerte sich von Olry, der Gesandte Bayerns.

') Europaische Zeiwng. I.Juli 1317.
') Siehe darüber: vr Albert Brugger, Geschichte der Aarauer

Zeiwng 1814—1821. Taschenbuch der historischen Gesellschaft
des Kantons Aargau. Jg. 1914. S. 137 und 138.
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Sann öerlangte ber Soligeibireftor öon SIRarburg in
Surßeffen öom Stabtmagiftrat gu Sem bie SRamenS-

nennung beS SerfafferS eines Slrtifels, ber gegen bie
bortige SanbeSfradßtmagaginSfommiffion geridjtet mar.

Sem genfor bereitete bie „©uropäifdje geitung"
offenbar gu oiel Serbraß. gm Robember 1817 reidßte
er feine Semiffion ein. gn feinem ©ntlaffungSgefudß
befcßtoerte er fidß, bie Seßörben ßätten ißn meßt genügenb
unterftüfet. Gr ßätte audß nidßt genügenb geit geßabt,
bie breimal toöcßentlidß erfdjeinenbe geitung genau ju
jenfieren. SieSbadj muß jiemlidj öerbittert getoefen
fein toegen biefer Sadße. Sagt er boeß in feinem Se-
miffionSgefudß, er ßabe fidß nun lange genug mit ber
genfur „ßerumgebalgt" unb bie „elenbe gafobiner-
riedjerei" fei ißm „ebenfo efelßaft als SReöolutionierang"1).

©S tourbe mit ftelbmann baS lefete SMttel berfudßt,
man entßob fein Slatt ber genfur unb fteltte eS unter
eigene Seranttoortung. Sie genfurfreißeit tourbe ißm
allerbingS erft jugeftanben, als er bon neuem berfprodjen
ßatte, baS Slatt fo, toie eS bie SRegierang toünfdjte, gu
fdjreiben.

Sem ©ntlaffungSgefudß SieSbadjS tourbe nur teil-
roeife entfprodßen. ©r blieb Sräfibent ber
genfurfommiffion, aber er tourbe ber genfur über bie
geitungen unb politifeßen Seßriften entßoben unb ftaller
an feine Stelle getoäßlt2). Sern ßatte alfo baS Ser-
gnügen, ftaller, ber eben ber Slfabemie ben SRüden

gefeßrt ßatte, ein gtoeiteSmal — allerbingS nur für ganj
furge geit — als genfor gu feßen. Seine erfte Slufgabe

') Slften ber 8enfurfpmmiffion. 13. SRobember 1817. ©ie
Sefdjmerben sielen offenbar "birett auf Sf. ß. Spalier, ber SKit»

glieb beS ©eljeimen SJiateS roar nnb in allen ntcfjt reaftionären
äRännern „Safobiner" fab.

*) 3ro ©efjeimen SRat roaren bte ejtremreaftionären
Sedelmeifter b. Senner unb SRatStjerr d. Sl. b. ©ingingS»6^eotlltj
Sollegen ^alters.
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Dann verlangte der Polizeidirektor von Marburg in
Kurhessen vom Stadtmagistrat zu Bern die Namens»

Nennung des Verfassers eines Artikels, der gegen die
dortige Landesfruchtmagazinskommission gerichtet war.

Dem Zensor bereitete die „Europäische Zeiwng"
offenbar zu viel Verdruß. Jm November 1817 reichte
er seine Demission ein. Jn seinem Entlassungsgesuch
beschwerte er sich, die Behörden hätten ihn nicht genügend
unterstützt. Er hätte auch nicht genügend Zeit gehabt,
die dreimal wöchentlich erscheinende Zeitung genau zu
zensieren. Diesbach muß ziemlich verbittert gewesen
sein wegen dieser Sache. Sagt er doch in seinem De»

missionsgesuch, er habe sich nun lange genug mit der
Zensur „herumgebalgt" und die „elende Jakobiner»
riecherei" sei ihm „ebenso ekelhaft als Revolutionierung"

Es wurde mit Heldmann das letzte Mittel versucht,
man enthob sein Blatt der Zensur und stellte es unter
eigene Verantwortung. Die Zensurfreiheit wurde ihm
allerdings erst zugestanden, als er von neuem versprochen
hatte, das Blatt so, wie es die Regierung wünschte, zu
schreiben.

Deni Entlassungsgesuch Diesbachs wurde nur teil»
weise entsprochen. Er blieb Präsident der Zensur»
kommission, aber er wurde der Zensur über die Zei»
wngen und politischen Schriften enthoben und Haller
an seine Stelle gewählt Bern hatte also das Ver»
gnügen, Haller, der eben der Akademie den Mcken
gekehrt hatte, ein zweitesmal — allerdings nur für ganz
kurze Zeit — als Zensor zu sehen. Seine erste Aufgabe

') Akten der Zensurkommission. 13. November 1817. Die
Beschwerden zielen offenbar direkt auf K, L, Haller, der Mit»
glied des Geheimen Rates war und in allen nicht reaktionären
Männern „Jakobiner" sah.

') Jm Geheimen Rat waren die extremreaktionären Seckel»
meister v. Jenner und Ratsherr C. A. v. Gingings>Chevilly
Kollegen Hallers.
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toar, ftelbmann mitguteilen, baß feine geitung mit ©nbe
beS gaßreS 1817 aufgeßoben fei. SaS Slatt ßatte fidß
natürlidß nidßt geänbert, als eS üon ber Slufficßt befreit
toar. ©S toaren erneute Sefdßtoerben öon auSlänbifdßer
©eite eingelaufen, fo, baß fidß ber SRat gu biefem lefeten
Sdßritt gegtoungen faß. Slm 28. SIRärg 1818 erfcßien
bie lefete SRummer.

Sorberßanb blieb ftelbmann nodß Srofeffor an ber
Slfabemie. Slber fcßon im folgenben gaßr tourbe er
audß üon ber Slfabemie entlaffen, toeil im ftanbel beS

Sribatbogenten SlnbreaS Staeßele feine Serbinbung
mit biefem gutage trat1), ©r ßatte nur einen Slrtifel
Sßrofeffor SortümS an bie „Slarauergeitung" meiter»
gefdßidt. Siefe geringfügige ftanblung foftete ißm feine
Stellung als Srofeffor, in ber er ja oßneßin nidßt meßr
feft faß. Sortüm mar bamalS am ©rjmnafium in SReu»

toieb tätig. Son bort fdßidte er einen geitungSartilel
an Stäßele, in meldßem er bie Slnfidjt auSfpradß, baß ber
ruffifdße ftofrat unb Dr bon ftamel als Spion in ruffifdjem
Solb bie Sdjmeig bereife. Slm 13. Sluguft 1819 ftieg
ftamel im galten in Sem ab. Stäßele fudjte ißn auf
unb infultierte ißn in grober SBeife. gn ber barauf»
folgenben Unterfudßung geigte fidj bie rebolutionäre
©efinnung StäßeleS. Sofort tourbe er beS SanbeS ber»

toiefen. ftelbmann tourbe am 18. Sluguft 1819
entlaffen, toeil er ben oben ertoäßnten Slrtifel burdß bie
Sermittlung bon SRegierungSrat Sdßmiel an bie „Slarauergeitung"

toeitergefanbt ßatte.
gmei SIRonate nadß bem Serbot ber „©uropäifdßen

geitung" erlofdßen audß bie „©emeinnüfeigen Sdßtoeije-
rifdßen SRadßridßten". SRun toar ber „Sdßtoeijerfreunb
bie eingige politifdße geitung in Sem. Siefe bereitete
ber genfurfommiffion geringe Unanneßmlidßfeiten im
Sergleidß gu ftelbmannS geitung.

l) Sielje Srof. g. $aag: 3Dte galfen-Slffäre unb itjre golgeu
im SReuen Serner Safctjenbud) 1903, S. 84—93.
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war, Heldmann mitzuteilen, daß seine Zeitung mit Ende
des Jahres 1817 aufgehoben sei. Das Blatt hatte sich

natürlich nicht geändert, als es von der Aufsicht befreit
war. Es waren erneute Beschwerden von ausländischer
Seite eingelaufen, so, daß sich der Rat zu diesem letzten
Schritt gezwungen sah. Am 28. März 1818 erschien
die letzte Nummer.

Vorderhand blieb Heldmann noch Professor an der
Akademie. Aber schon im folgenden Jahr wurde er
auch von der Akademie entlassen, weil im Handel des

Privatdozenten Andreas Staehele seine Verbindung
mit diesem zutage trat'). Er hatte nur einen Artikel
Professor Kortüms an die „Aarauerzeitung" weiter»
geschickt. Diese geringfügige Handlung kostete ihm seine
Stellung als Professor, in der er ja ohnehin nicht mehr
fest saß. Kortüm war damals am Gymnasium in Neu»
Wied tätig. Von dort schickte er einen Zeitungsartikel
an Stähele, in welchem er die Ansicht aussprach, daß der
russische Hoftat und Ör von Hamel als Spion in russischen,
Sold die Schweiz bereise. Am 13. August 1819 stieg
Hamel im Falken in Bem ab. Stähele suchte ihn auf
und insultierte ihn in grober Weise. Jn der darauf»
folgenden Untersuchung zeigte sich die revolutionäre
Gesinnung Stäheles. Sofort wnrde er des Landes ver»
wiesen. Heldmann wurde am 18. August 1819 ent»
lassen, weil er den oben erwähnten Artikel durch die
Vermittlung von Regierungsrat Schmie! an die „Aarauer»
zeiwng" weitergesandt hatte.

Zwei Monate nach dem Verbot der „Europäischen
Zeiwng" erloschen auch die „Gemeinnützigen Schweize»
rischen Nachrichten". Nun war der „Schweizerfreund"
die einzige politische Zeiwng in Bem. Diese bereitete
der Zensurkommission geringe Unannehmlichkeiten im
Vergleich zu Heldmanns Zeiwng.

') Siehe Prof. F.Haag: Die Falken»Affäre und ihre Folgen
im Neuen Berner Taschenbuch 1903, S. 84—93.
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SBaS ber genfor bor bem ©rfdßeinen ber geitung

ftridß, läßt ficß im allgemeinen nidjt meßr feftftellen.
gn ben Slften finb nur borbeugenbe SDJaßnaßmen unb
Sabet übet fcßon gebradte Slrtifel ju finben. Sie ftaat»
ließen Seßörben maren in ber SReftauration feßr emp»
finblidj gegen jebe Sritif an ißrem Sun unb ftanbeln.
Ueber allen StaatSgefdßäften follte ein getoiffer SRimbuS

fein unb Jueße ber geitung, bie biefen anjutaften toagte.

SBäßrenb ber Seuerang im gaßr 1816 gab ber Steine
SRat ber genfurfommiffion bie SBeifung, feine ängftlidßen
Sericßte über biefelbe in ben öffentlidßen Slättera gu
bulben, bamit nidjt bie Seforgniffe unnötigermeife
erßößt mürben. Sludß tourbe öerboten, irgenb ettoaS
über bie UnterftüfeungSmaßnaßmen ber SRegierung ein»

rüden gu laffen, ausgenommen baS, maS bie amtlidße
gentralßülfsfommiffion ber genfurfommiffion felbft gu-
fdjiden toerbe. Sludß bie Sanfabreffen ber ©emeinben
Sdßtoargenburg unb ©uggiSberg an bie SRegierung
follten nidjt in ben öffentlidjen Slättem erfdjeinen.
Ueber allen SIRaßnaßmen ber Obrigfeit mußte ein tiefes
©eßeimnis töalten.

Slrtifel über bie SlttStoanberang toaren nur infofem
geftattet, als fie bie SluStoanberangSfommiffion erlaubte.
Sie SRegierang ßatte fein gntereffe baran, bie SluStoan»

berangSluft gu fteigera. Sie SRefultate ber SolfSgäßlung
bon 1818 follten ber Oeffentlidjleit berborgen bleiben.
Deffentlicße Slufforberungen gu Unterftüfeungen unb
Solleften mußten unterbrüdt toerben, ba fie „burdß ißre
Unbefdßeibenßeit ben SBoßltätigfeitSfinn"1) fdßtoädßten.
1821 tourben ber genfurfommiffion Sortoürfe gemacßt,
toeil fie eine glugfdjrift mit einem Slufruf gur Unter»
ftüfeung ber ©riedjen paffieren ließ. Sie Dbrigfeit faß
barin eine ©inmifdjung ht außenpolitifeße Slngelegen-
ßeiten. Ser Steine SRat fagt in bem betreffenben Scßreiben

>) Srotofoll ber 3enfurfommiffion. 14. SIRai 1824.
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Was der Zensor vor dem Erscheinen der Zeiwng

strich, läßt sich im allgemeinen nicht mehr feststellen.

Jn den Akten sind nur vorbeugende Maßnahmen und
Tadel über schon gedruckte Artikel zu finden. Die staat»
lichen Behörden waren in der Restauration sehr emp»
findlich gegen jede Kritik an ihrem Tun und Handeln.
Ueber allen Staatsgeschäften sollte ein gewisser Nimbus
sein und wehe der Zeitung, die diesen anzutasten wagte.

Während der Teuerung im Jahr 1816 gab der Kleine
Rat der Zensurkommission die Weisung, keine ängstlichen
Berichte über dieselbe in den öffentlichen Blattern zu
dulden, damit nicht die Besorgnisse unnötigerweise
erhöht würden. Auch wurde verboten, irgend etwas
über die Unterstützungsmaßnahmen der Regierung ein»
rücken zu lassen, ausgenommen das, was die amtliche
Zentralhülfskommission der Zensurkommission selbst zu»
schicken werde. Auch die Dankadressen der Gemeinden
Schwarzenburg und Guggisberg an die Regierung
sollten nicht in den öffentlichen Blättern erscheinen.
Ueber allen Maßnahmen der Obrigkeit mußte ein tiefes
Geheimnis walten.

Artikel über die Auswanderung waren nur insofern
gestattet, als sie die Auswauderungskommission erlaubte.
Die Regiemng hatte kein Interesse daran, die Auswan»
derungslust zu steigem. Die Resultate der Volkszählung
von 1818 sollten der Oeffentlichkeit verborgen bleiben.
Oeffentliche Aufforderungen zu Unterstützungen und
Kollekten mußten unterdrückt werden, da sie „durch ihre
Unbescheidenheit den Wohltättgkeitssinn"') schwächten.
1821 wurden der Zensurkommission Vorwürfe gemacht,
weil sie eine Flugschrift mit einem Aufruf zur Unter»
stützung der Griechen passieren ließ. Die Obrigkeit sah
darin eine Einmischung in außenpolitische Angelegen»
heiten. Der Kleine Rat sagt in dem betreffenden Schreiben

') Protokoll der Zensurkommission. 14. Mai 1824.
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an bie genfurfommiffion: „Sie SluSübung bon Sßribat-

tooßltätigfeit ift Sadße eines geben. SBer alfo ben be-

brängten ©riedjen bor bielen Saufenben in großer Sirmut
lebenben ©ingebotenen beifpringen toill, ber mag eS tun;
allein öffentlidße Slnforberangen bagu fdßeinen ber Slug-
ßeit, beren ficß bie ©ibgenoffenfcßaft unb Sern inSbefonbere

gu befleißen ßat, nidßt angemeffen."1)

Sie üerfcßiebenften Seßörben toanbten fidj an bie

genfurfommiffion, toenn in ben öffentlidßen Slättern
ettoaS erfdjien, toaS ißten SBirfungSfreiS betraf ober fie
fritifierte. Sie Sriminalfommiffion üerbat fidß ben Srud
öon Sermutungen bei Serbredjen, unb fie geftattete feine
Seröffentlicßung üon Srogeßaften oßne Setoilligung beS

SRatS. Sie SanitätSfommiffion üerlangte für fidß bie genfur

über alle mebiginifdßen Slrtifel.

Seßr oft trat ber galt ein, baß politifdje ©reigniffe
in ber Sreffe unterbrach mürben, ©in fraffeS Seifpiel,
baS allerbingS nodj in ber SKebiation liegt, iftbaS Scßreiben
beS SanbammannS an bie Stanbe im Segember 1810.
Sarin üerorbnet ber Sanbammann, baß allen in ber Sot-
mäßigfeit ber SRegierungen fteßenben SBlättern ein unbe»

bingteS Stitlfcßtoeigen über bie Sefefeung beS SeffinS
burdß SRapoleon aufguerlegen fei. 1814 bat ber frangöfifdße
©efanbte Salletjranb ben Sanbammann, baßbaSSdßreiben
SubtoigS XVIII. an bie Sagfafeung bei feinem SRegie»

rungSantritt nicßt in bie öffentlidße Sreffe fomme. gm
gletdjen gaßt erfudjte ber SBabener ©efanbte ©eßetmrat
b. gttner, baß ht ben öffentlidßen Stättern feine ©rtoäß-
nung getan toerbe üon ber ©ßefdßeibung ber eßemaligen
Sönigin grieberife öon Sdßmeben.

Sie Slufgabe ber genfurfommiffion mar oft redjt fifelig.
Sie ßatte aufs fdßärffte aufgupaffen, baß SRadßridßten

biefer Slrt nicßt in ber Sßreffe erfdjienen, benn beren Srud

') Slften ber 3«nfurfommiffion. 9. September 1821.
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an die Zensurkommission: „Die Ausübung von Privat»
Wohltätigkeit ist Sache eines Jeden. Wer also den be»

drängten Griechen vor vielen Tausenden in großer Armut
lebenden Eingeborenen beispringen will, der mag es wn;
allein öffentliche Anforderungen dazu scheinen der Klug»
heit, deren sich die Eidgenossenschaft und Bern insbeson»
dere zu befleißen hat, nicht angemessen."')

Die verschiedensten Behörden wandten sich an die

Zensurkommission, wenn in den öffentlichen Blättern
etwas erschien, was ihren Wirwngskreis betraf oder sie

kritisierte. Die Kriminalkommission verbat sich den Druck
von Vermutungen bei Verbrechen, und sie gestattete keine

Veröffentlichung von Prozeßakten ohne Bewilligung des
Rats. Die Sanitätskommission verlangte für sich die Zen»
sur über alle medizinischen Artikel.

Sehr oft trat der Fall ein, daß politische Ereignisse
in der Presse unterdrückt wurden. Ein krasses Beispiel,
das allerdings noch in der Mediation liegt, ist das Schreiben
des Landammanns an die Stände im Dezember 1310.
Darin verordnet der Landammann, daß allen in der Bot»
Mäßigkeit der Regierungen stehenden Blättern ein unbe»

dingtes Stillschweigen über die Besetzung des Tessins
durch Napoleon aufzuerlegen sei. 1814 bat der ftanzösische
Gesandte Talleyrand den Landammann, daßdasSchreiven
Ludwigs XVIII. an die Tagsatzung bei seinem Regie»
rungsantritt nicht in die öffentliche Presse komme. Im
gleichen Jahr ersuchte der Badener Gesandte Geheimrat
v. Jtwer, daß in den öffentlichen Blättern keine Erwäh»
nung getan werde von der Ehescheidung der ehemaligen
Königin Friederike von Schweden.

Die Aufgabe der Zensurkommission war oft recht kitzlig.
Sie hatte aufs schärfste aufzupassen, daß Nachrichten
dieser Art nicht in der Presse erschienen, denn deren Druck

') Akten der Zensurkommission. 9. September 1321.



ßätte gu einem SRotentoedßfel ber betreffenben SRegierung
mit ber bernifdjen gefüßrt.

SlnberS toar baS Sorgeßen, toenn eine außerfantonale
geitung ettoaS brucfte, mit bem bie bemifdßen Seßörben
nidßt einüerftanben toaren. ©S ßanbelte ficß babei meift
um Singriffe auf bie bemifdße SRegierung ober auf bte
bon ißr bertretenen Sßrinjipien. gn biefem gall blieben
ben SRäten jmeierlei SIRaßnaßmen. Sie fonnten ficß bei
ber in Setradjt fommenben auSlänbifdßen SRegierung
befdjmeren, ober fie fonnten baS betreffenbe Slatt im
Santon berbieten. SIReiftenS tourben beibe biefer Sdßritte
unternommen, gn ben Sorftellungen bei ben ftemben
Regierungen mürbe jemeilen bie Seftrafung beS SerlagS
unb beS SerfafferS beS Singriffs berlangt, bagu mußte
meift um bie SRamenSnennung beS Tutors gebeten
toerben, toeil foldje Slrtifel in ber SRegel anontjm
erfdjienen.

So entßielt bie „Slllgemeine geitung" in SlugSburg im
Dftober 1814 unb im gebraar 1815 Slrtifel, morüber
Sern fidß gu Sefdjmerben veranlaßt faß. SaS Sorgeßen
ber barjerifdjen SRegierang fdßeint nidßt feßr fdßarf getoefen

ju fein, audß tourbe ber SBunfdß, baß ber SRame beS ©in-
fenberS ber Slrtifel genannt merbe, nidßt erfüllt. SaS
tourbe in Sern nidßt bergeffen. SIlS brei gaßre fpäter ber
batjrifdße ©efanbte feine gtoeite Slage über bie „©uro-
päifdße geitung" einreichte, tourbe im bemifdßen Slnt»

mortfdßreiben neben ber SBerficßerung, baß bie „©uro-
päifdße geitung" aufgeßoben merbe, bodß auSbrüdlid)
barauf ßingemiefen, baß audj bie bemifdßen Sefdjmerben
megen ber „Slllgemeinen geitung" in SlugSburg nidßt
genügenb ©rfolg geßabt ßätten.

Slm meiften madßten bie in Slarau erfdßeinenben
geitungen ber genfurfommiffion gu fdjaffen. Slm 18. SIRätj
1814 mußte ber in Slarau erfeßeinenbe „Slufridßtige unb
SBoßlerfaßme Sdjmeigerbote" berboten toerben, weil er
bem Sotf auf ßämifcße SBeife irrige Segriffe über bie

hätte zu einem Notenwechsel der betreffenden Regiemng
mit der bemischen geführt.

Anders war das Vorgehen, wenn eine außerkantonale
Zeiwng etwas druckte, mit dem die bemischen Behörden
nicht einverstanden waren. Es handelte sich dabei meist
um Angriffe auf die bemische Regiemng oder auf die
von ihr vertretenen Prinzipien. Jn diesem Fall blieben
den Räten zweierlei Maßnahmen. Sie konnten sich bei
der in Betracht kommenden ausländischen Regiemng
beschweren, oder sie konnten das betreffende Blatt im
Kanton verbieten. Meistens wurden beide dieser Schritte
untemommen. Jn den Vorstellungen bei den fremden
Regierungen wurde jeweileu die Bestrafung des Verlags
und des Verfassers des Angriffs verlangt, dazu mußte
meist um die Namensnennung des Autors gebeten
werden, weil solche Artikel in der Regel anonym er-
schienen.

So enthielt die „Allgemeine Zeiwng" in Augsburg im
Oktober 1814 und im Februar 1815 Artikel, worüber
Bem sich zu Beschwerden veranlaßt sah. Das Vorgehen
der bayerischen Regiemng scheint nicht sehr scharf gewesen

zu sein, auch wurde der Wunsch, daß der Name des Ein»
senders der Artikel genannt werde, nicht erfüllt. Das
wurde in Bern nicht vergessen. Als drei Jahre später der
bayrische Gesandte seine zweite Klage über die „Euro»
päische Zeiwng" einreichte, wurde im bemischen Ant»
wortschreiben neben der Versicherung, daß die „Euro»
päische Zeiwng" aufgehoben werde, doch ausdrücklich
darauf hingewiesen, daß auch die bemischen Beschwerden
wegen der „Allgemeinen Zeiwng" in Augsburg nicht
genügend Erfolg gehabt hätten.

Am meisten machten die in Aarau erscheinenden Zer»

wngen der Zensurkommission zu schaffen. Am 18. März
1814 mußte der in Aarau erscheinende „Aufrichtige und
Wohlersahme Schweizerbote" verboten werden, weil er
dem Volk auf hämische Weise irrige Begriffe über die
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Äbfidßten unb Serfügungen ber bernifdjen SRegierang
gegeben ßabe.1)

gm gleidßen gaßr, am 9. guli, erfolgte baS erfte Serbot
ber Slarauergeitung, baS aber furg barauf (am 22. SIRai

1815) toieber aufgeßoben tourbe.*) Slm 8. ganuar 1820
toirbelte ein Slrtifel in ber „Slarauergeitung", untergeidßnet
mit «un bon suisse», in Sem biel Staub auf. @S toirb
barin bie ©rridßtung eines Senfmals für bie 1798 ©efalle»
nen, toorüber in ber Sifeung bom 17. Segember 1819 im
©roßen SRat in Sera bisfutiert toorben toar, fdjarf
angegriffen. Ser Serfaffer beS SlrtifelS nennt bie SIRotion
einer Senfmalerridjtung eine Sßrobofation, bie bie Srü-
fung ber SRebolutionSurfadßen nottoenbig madße. ©r
beßauptet bann, bah bk gnfurreltion bon 1798 ebenfo
legitim gemefen fei mie biejenige bom 1. ganuar 1308,
unb enbet fdßließließ mit ber Sßropßegeiung, baß bie ©r«

ridßtung eines SenfmalS gu ©ßren berjenigen, bie 1798
für baS alte SRegime fielen, bie Slufridjtung bon SRational»
benfmälern ßerborrafen mürbe für biejenigen, bie auf bem
Sdßafott, im Serter, auf bem Sdjladjtfelb unb im ©fil
bie politifdje ©teicßßeit berteibigt ßaben.3)

Sie bemifdßen SRäte antioorteten fofort mit einer
langen offigiellen glugfdjrift,4) toorin fie ißren Stanbpunft
auSeinanberfefeten. Sie betradßteten ben ©inmarfdj ber
grangofen als einen SRaubüberfall. Sann mürbe bie alte
SRegierang unb bor allem ißre SRegierangSmeife in ber
SBaabt gepriefen. gur politifdjen ©leidßßeit äußerten

*) SJeheten-Sud) 8, 89. ®aS SSerbot blieb roätjrenb ber ganjen
Steftauration befteljen. Slm 20. Slpril 1829 rourbe eS nochmals
erneuert.

») Serbot: 3>efreten»Sud) 8, 128. Slttftjebung beSfelben:
SRanual beS ©efjeimen SRats 4, 11.

») SIlS Serfaffer biefeS SlrtifelS rourbe Säfar ßatjarpe bermutet,
toie fidj auS ber Sorrefponbenj beS Sräfibenten ber Senfur»
fommiffion, ©inginS-Gfjebillt), ergibt. (Slften ber 3enfurfommtffion,
8. gebruar 1820.)

*) Slften ber 3enfurfommiffion. 3<*nuat 1820.
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Absichten und Verfügungen der bernischen Regierung
gegeben habe.')

Jm gleichen Jahr, am 9. Juli, erfolgte das erste Verbot
der Aarauerzeitung, das aber kurz darauf (am 22. Mai
1818) wieder aufgehoben wurde.') Am 8. Januar 1820
wirbelte ein Artikel in der „Aarauerzeitung", unterzeichnet
mit «un bon suiizss», in Bern viel Staub auf. Es wird
darin die Errichtung eines Denkmals für die 1798 Gefalle»
neu, worüber in der Sitzung vom 17. Dezember 1819 im
Großen Rat in Bern diskutiert worden war, scharf ange»
griffen. Der Verfasser des Artikels nennt die Motion
einer Denkmalerrichtung eine Provokation, die die Prü»
fung der Revolutionsursachen notwendig mache. Er
behauptet dann, daß die Insurrektion von 1798 ebenso

legitim gewesen sei wie diejenige vom 1. Januar 1308,
und endet schließlich mit der Prophezeiung, daß die Er»

richtung eines Denkmals zu Ehren derjenigen, die 1798
für das alte Regime fielen, die Aufrichtung von National»
denkmälern hervorrufen würde für diejenigen, die auf dem
Schafott, im Kerker, auf dem Schlachtfeld und im Exil
die politische Gleichheit verteidigt habend)

Die bernischen Räte antworteten sofort mit einer
langen offiziellen Flugschrift/) worin sie ihren Standpunkt
auseinandersetzten. Sie betrachteten den Einmarsch der
Franzosen als einen Raubüberfall. Dann wurde die alte
Regierung und vor allem ihre Regierungsweise in der
Waadt gepriesen. Zur politischen Gleichheit äußerten

') DeKeteN'Buch 8, 89, Das Verbot blieb während der ganzen
Restauration bestehen. Am 20. April 1829 wurde es nochmals
erneuert,

') Verbot: DeKeten-Buch 8, 128. Aufhebung desselben:
Manual des Geheimen Rats 4, 11.

') Als Verfasser dieses Artikels wurde Cäsar Laharpe vermutet,
wie sich aus der Korrespondenz des Präsidenten der Zensur»
kommission, Gingins-Chevilly, ergibt, (Akten der Zensurkommission,
8. Februar 182«.)

Akten der Zensurkommission. Januar 182«.
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fie ficß, bah f'e hii jefet nirgenbS ejiftiere unter ber
Sonne.

gn biefem Slrtifel unb in ber barauffolgenben ging»
fdjrift fpiegelt fidß ber unüberbrüdbare ©egenfafe gtoifdjen
ber patriarcßalifdß-ariftofratifdjen SRegierungSform unb
bet Semoftatie. Sie regierenben Seßörben SBernS ßätten
ein feines ©efüßl bafür, toie biefe bemofratifdßen gbeen
an ißren SebenSnerb rüßrten. Sie berboten fofort bie
„Slarauergeitung". gutoiberßanbelnbe follten mit 50
granfen gebüßt toerben, toobon bie ftätfte bem Släger
unb bie ftälfte ben Slrmen gufiel. Sie SoftbütoS etßielten
bie Slntoeifung, Slbonnementsbeftellungen bem SRidßter

abjuliefem. Ser ©eßeime SRat befam bie Slufforberung,
in bie offigiellen, bielgelefenen Slätter eine Slnttoort ein»

rüden gu laffen, in bet ber Slrtifel ber „Slarauergeitung"
„einfadj unb leibenfdßaftSloS toiberlegt" toirb. Sie „Slar-
auerjeitung" naßm biefe in jiemlidß leibenfdjaftlicßem Sone
abgefaßte SBiberlegung nur teittoeife auf, toeil fie gu per«
fönlicße Sefeßimpfungen entßalte. Ser „Sdßtoeigerfreunb"
bom 18. ganuar 1820 entßält bie gange SBiberlegung.

Scßon ein ßalbeS gaßr fpäter erfudjte ber SRebaftor
Sauerlänber um Slufßebung beS SerbotS, toaS ißm
aber abgefdßlagen mürbe. SBieber ein ßalbeS gaßr
fpäter lag ein neues ©efudß ba mit bem Serfprecßen, bei
einem erneuten Serbot bie nodß ju liefemben SRttmmera
beS laufenben SlbonnementS ju entfdßäbigen. gefet ging
ber SRat barauf ein unb betoilligte bie „Slarauergeitung"
ab 1. ganuar 1821 toieber.

Sefete, man fonnte beinaße fagen berjtoeifelte Slnftren-
gungen gegen bie ßeraufjießenbe neue geit toaren bie
Serbote ber „SReuen gürdßer geitung" unb ber „Sippen-
geller geitung" im September unb SRobember 1830. SaS
fdßatfe Sorgeßen gegen bie liberalen geitungen fonnte
bie gange SBetoegung nidßt meßr ßemmen.

©ine SRitteitung toifeig-boSßafter Slrt über bie SBerbung
ber aus granfreidj ßeimfeßrenben Sölbner gab Ser-
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sie sich, daß sie bis jetzt nirgends existiere unter der
Sonne.

Jn diesem Artikel und in der darauffolgenden Flug»
schrift spiegelt sich der unüberbrückbare Gegensatz zwischen
der patriarchalisch»aristokratischen Regierungsform und
der Demokratie. Die regierenden Behörden Berns hatten
ein feines Gefühl dafür, wie diese demokratischen Ideen
an ihren Lebensnerv rührten. Sie verboten sofort die
„Aarauerzeitung". Zuwiderhandelnde sollten mit 50
Franken gebüßt werden, wovon die Hälfte dem Kläger
und die Hälfte den Armen zufiel. Die Postbüros erhielten
die Anweisung, Abonnementsbestellungen dem Richter
abzuliefern. Der Geheime Rat bekam die Aufforderung,
in die offiziellen, vielgelesenen Blätter eine Antwort ein»
rücken zu lassen, in der der Artikel der „Aarauerzeitung"
„einfach und leidenschaftslos widerlegt" wird. Die „Aar»
auerzeitung" nahm diese in ziemlich leidenschaftlichem Tone
abgefaßte Widerlegung nur teilweise auf, weil sie zu per»
sönliche Beschimpfungen enthalte. Der „Schweizerfteund"
vom 18. Januar 1820 enthält die ganze Widerlegung.

Schon ein halbes Jahr später ersuchte der Redaktor
Sauerländer um Aufhebung des Verbots, was ihm
aber abgeschlagen wurde. Wieder ein halbes Jahr
später lag ein neues Gesuch da mit dem Versprechen, bei
einem erneuten Verbot die noch zu liefernden Nummern
des laufenden Abonnements zu entschädigen. Jetzt ging
der Rat darauf ein und bewilligte die „Aarauerzeitung"
ab 1. Januar 1821 wieder.

Letzte, man könnte beinahe sagen verzweifelte Anstren»
gungen gegen die heraufziehende neue Zeit waren die
Verbote der „Neuen Zürcher Zeiwng" und der „Appen»
zeller Zeiwng" im September und November 1830. Das
scharfe Vorgehen gegen die liberalen Zeiwngen konnte
die ganze Bewegung nicht mehr hemmen.

Eine Mitteilung witzig»boshafter Art über die Werbung
der aus Frankreich heimkehrenden Söldner gab Ver»
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onlaffung gum Serbot ber „SReuen gürdjerjeitung".1)
Saut biefer SIRelbung toaren in Sern Sdßmäßfdßriften
gegen bie befteßenbe Orbnung unb gegen bie Seßörben
angefcßlagen toorben. Ser Slrtifel befagt nun in ber-
ftedter, jtoeibeutiger SBeife, bah tooßl biefe Sdßmäß-
fdßrifteu bon ben Seßörben felbft angeßeftet toorben
feien, bamit fie ein größeres SRedjt auf bie SBerbung ber
„SRoten" gu ißrem Sdßufe ßätten. gebermann toiffe biefe
ftnfcßläge auf bie redjte Duelle jurücfjufüßren, ba toirflidße
Slufrüßrer fidj üiel meßr an bie SanbSgemeinben getoenbet
ßätten, ßeißt eS amSdjhtße bieferSRacßridjt. SieSrregung
über biefen Slrtifel fdjeint groß getoefen gu fein, benn er
berleumbete ben ©eßeimen SRat ber „StRittoifferfdjaft bon
febitiöfen SlnfdßlagSjebeln" unb baS Sanb ber „©mpfang-
lidßleit für aufrüßrerifdße Serfudje"8). Sogteidß tourben
Sdjritte unternommen bei ber jürdßerifcßen SRegierung
unb beim Serleger beS SlatteS. Set StaatStat bon güricß
antwortete, baß bie Seranttoortung für ben Slrtifel bei
ber SRebaftion beS SlatteS liege unb baß gegen biefe
gemäß bem jürdjerifdjen ©efefe übet Sreßbergeßen bor»

gegangen toerben muffe. Sie bernifdjen Seßörben fanben
eS aber unter ißrer SBürbe, fidj bor fremben ©ericßten ein»

gulaffen. Ser jürdjerifdße Staatsrat jog ficß bamit aus
ber Sadje unb baS Serlangen SernS, baS ©enugtuung
als SunbeSpftidjt berlangte, toar unnüfe. Sie Serleger
beS SlatteS nannten natürlich, ben SRamen beS ©infenberS
nidßt; fie antmorteten fogar in boSßafter SBeife, baß ber
Slrtifel bem Sribatbrief eines „tooßlunterricßteten unb
juberläffigen SIRanneS entßoben"*) fei, beffen SBaßrßaftig»
feit fie nidßt bejtoeifelten unb beStoegen bie Seranttoor»
tung für bie SIRitteilung übernäßmen.

So blieb bem SRat nur nodß baS Serbot ber geitung
übrig. @S tourbe bie ßoße Summe bon 400 granfen als

') SR. 3. 3. bom 18. Sluguft 1880.
•) »efreten-Sudj, 20, 400. 22. September 1830.
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anlassung zum Verbot der „Neuen Zürcherzeiwng".')
Laut dieser Meldung waren in Bern Schmähschriften
gegen die bestehende Ordnung und gegen die Behörden
angeschlagen worden. Der Artikel besagt nun in ver>
steckter, zweideutiger Weise, daß wohl diese Schmäh-
schristen von den Behörden selbst angeheftet worden
seien, damit sie ein größeres Recht auf die Werbung der
„Roten" zu ihrem Schutz hätten. Jedermann wisse diese

Anschläge auf die rechte Quelle zurückzuführen, da wirkliche
Aufrührer sich viel mehr an die Landsgemeinden gewendet
hätten, heißt es am Schluß« dieserNachricht. DieErregung
über diefen Artikel scheint groß gewesen zu sein, denn er
verleumdete den Geheimen Rat der „Mitwisserschaft von
seditiösen Anschlagszedeln" und das Land der „Empfänglichkeit

für aufrührerische Versuche""). Sogleich wurden
Schritte unternommen bei der zürcherischen Regierung
und beim Verleger des Blattes. Der Staatsrat von Zürich
antwortete, daß die Verantwortung für den Artikel bei
der Redaktion des Blattes liege und daß gegen diese
gemäß dem zürcherischen Gesetz über Preßvergehen
vorgegangen werden müsse. Die bernischen Behörden fanden
es aber unter ihrer Würde, sich vor fremden Gerichten
einzulassen. Der zürcherische Staatsrat zog sich damit aus
der Sache und das Verlangen Berns, das Genugtuung
als Bundespflicht verlangte, war unnütz. Die Verleger
des Blattes nannten natürlich den Namen des Einsenders
nicht; sie antworteten sogar in boshafter Weise, daß der
Artikel dem Privatbrief eines „wohlunterrichteten und
zuverlässigen Mannes enthoben"") sei, dessen Wahrhaftigkeit

sie nicht bezweifelten und deswegen die Verantwortung

für die Mitteilung übernähmen.

So blieb dem Rat nur noch das Verbot der Zeiwng
übrig. Es wurde die hohe Summe von 400 Franken als

') N. Z. Z. vom 18. August 1830.
') Dekreten-Buch, 2«, 40«. 22. September 1830.
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Seloßnung für bie Sluffinbung beS ©infenberS bes
SlrtifelS auSgefdßrieben.

gmei SIRonate fpäter erfolgte ein äßnlidßeS Serbot
ber „Slppenjeller geitung", meil fie jum Slufraßr gegen
bie Serfaffungen unb {Regierungen meßrerer Santone
aufgeforbert ßättet). Sie SRebaftion madßte bann ben
Serfudj, bie geitung unter bem Sitel „Ser Segen
SlbraßamS" nacß Sern ju fcßiden, toorauf fofort an
alle Oberämter bie SBeifung abging, ben SoftbüroS
ju befeßlen, fein unbefannteS geitungSblatt unb feine
unbehelligte glugfdßrift roeiter ju beförbern, fonbem
fie bem Oberamt abjuliefera. gn biefem Sdßteiben
an bie Dberämter ßeißt eS weiter: „Slud) toollet gßr
mit ber geßörigen SBorfidjt Sorforge treffen, baß ber«
fiegelte Srudbriefe, bie toie bie Surgborferabreffe, in
böStoilliger Slbfidjt, burcß bie Soft in SIRenge berbreitet
toerben toollten, nicßt abgegeben unb toeiterS berfanbt
toerben, gßr ßabet ©ucß benn auf bertraulicßem SBege

bon beren unfcßäblicßem gnßatt berfidjert."2)

Siefe gtoei Serbote unb ber erneute Sefeßl3), bie
Softfadßen gu lontrolljeten, geigen beutltdj, baß bie
Stunbe beS bernifdjen SatrigierregimentS gefcßlagen
ßatte. Sie alte Staatsform fonnte bie neuen liberalen
Strömungen nicßt meßr in fidß aufneßmen, barum
mußte fie ißnen toeidjen. Sie Slriftofratie toeßrte ficß,
folange fie einen Sinn barin faß, mit allen ißr gu ©ebote
fteßenben SIRitteln gegen bie Serbreitung ber neuen
gbeen.

Slm 20. guni 1831 ßob ber SRat bie genfur über alte
politifdßen Srucffdßriften auf (f. S. 12).

*) S>eheten.Sucf), 21, 1. 22. SRobember 1830.
•) 2Ranual beS ©efjeimen töats. 2Q, 137. Som 30. SRobember

1830.
*) SRicßt erft 1830, fonbern fdyon in ber SDiebiatton unb roätjrenb

ber ganjen SReftauration rourben bie Softfadjen genau fontrotliert.
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Belohnung für die Auffindung des Einsenders des Ar»
tikels ausgeschrieben.

Zwei Monate später erfolgte ein ähnliches Verbot
der „Appenzeller Zeiwng", weil sie zum Aufruhr gegen
die Verfassungen und Regierungen mehrerer Kantone
aufgefordert hätte Die Redaktion machte dann den
Versuch, die Zeiwng unter dem Titel „Der Segen
Abrahani" nach Bern zu schicken, worauf sofort an
alle Oberämter die Weisung abging, den Postbüros
zu befehlen, kein unbekanntes Zeiwngsblatt und keine

unbewilligte Flugschrift weiter zu befördern, sondem
sie dem Oberamt abzuliefern. Jn diesem Schreiben
an die Oberämter heißt es weiter: „Auch wollet Jhr
mit der gehörigen Vorsicht Vorsorge treffen, daß ver»
siegelte Druckbriefe, die wie die Burgdorferadresse, in
böswilliger Absicht, durch die Post in Menge verbreitet
werden wollten, nicht abgegeben und weiters versandt
werden, Jhr habet Euch denn auf vertraulichem Wege
von deren unschädlichem Inhalt versichert."")

Diese zwei Verbote und der émeute Befehls, die
Postsachen zu kontrollieren, zeigen deutlich, daß die
Swnde des bernischen Patrizierregiments geschlagen
hatte. Die alte Staatsform konnte die neuen liberalen
Strömungen nicht mehr in sich aufnehmen, dämm
mußte sie ihnen weichen. Die Aristokratie wehrte sich,

solange sie einen Sinn darin sah, mit allen ihr zu Gebote
stehenden Mitteln gegen die Verbreitimg der neuen
Ideen.

Am 20. Juni 1831 hob der Rat die Zensur über alle
politischen Druckschriften auf (f. S. 12).

') Dekreten-Buch, 21, 1. 22. November 183«.
') Manual des Geheimen Rats. 2«, 137. Vom 3«. November

183«.
') Nicht erst 183«, sondern schon in der Mediation und während

der ganzen Restauration wurden die Postsachen genau kontrolliert.


	Zensur und Zeitungswesen

